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40. Rehabilitationswesen 
 
Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Rehabilitationswesen umfasst in 
Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Einleitung und 
Koordination von Rehabilitationsmaßnahmen zur berufli-
chen und sozialen (Wieder-)Eingliederung im Rahmen in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit. 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachli-
chen Kompetenz in Rehabilitationswesen nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbil-
dungsinhalte sowie der Weiterbildungskurse. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren 
Patientenversorgung
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Weiterbildungszeit: 
- 12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten für Re-

habilitationswesen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 oder für 
Physikalische und Rehabilitative Medizin gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 1 (Weiterbildungsabschnitte von mindes-
tens 3 Monaten können angerechnet werden

2
) 

- 160 Stunden Grundkurs gemäß § 4 Abs. 8 in Rehabili-
tationswesen oder Sozialmedizin 

und 
- 160 Stunden Aufbaukurs gemäß § 4 Abs. 8 in Rehabi-

litationswesen 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Grundlagen der Rehabilitationsmedizin 
- der Koordination im multiprofessionellen Team ein-

schließlich der interdisziplinären Zusammenarbeit 
auch mit den verschiedenen Rehabilitationsinstitu-
tionen und den Rehabilitationsträgern 

- der Beschreibung und Begriffsbestimmung von 
Schaden, funktioneller Beeinträchtigung und sozi-
aler Auswirkung 

- der Erkennung der Auswirkungen bleibender Ge-
sundheitsschäden auf Funktion, Verhalten und so-
ziale Entwicklung einschließlich den Besonder-
heiten von Verläufen chronischer Erkrankungen 

- der Auswirkung von Behinderungen in verschiede-
nen Altersgruppen projiziert auf die sozialen Be-
zugsfelder 

- den Verfahrensweisen und Arbeitstechniken der 
Rehabilitation in der ambulanten und stationären 
Versorgung 

- der beruflichen und sozialen Eingliede-
rung/Wiedereingliederung und den damit verbun-
denen psychosozialen Aspekten 

- der Erarbeitung von weiterführenden Rehabilitati-
onsvorschlägen einschließlich der lebens-
/arbeitsbegleitenden Beratung und Kooperation mit 
anderen Diensten 

- der Patienteninformation und Verhaltensschulung 
sowie in der Angehörigenbetreuung 

- den Grundlagen der Sozialmedizin und Epidemi-
ologie 

- den Grundlagen der medizinischen Dokumentation 
und Statistik 
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 13. Änderung der WBO 
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 6. Änderung der WBO in Kraft ab 02.01.08 


